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RS OGH 1954/1/19 4Ob243/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1954

Norm

KO §7 Abs2

KO §25

KO §113

Rechtssatz

Werden die durch die Erö5nung des Konkurses über das Vermögen des Dienstgebers unterbrochenen Prozesse auf

Zahlung von Entgelt wieder aufgenommen, so verwandeln sich die Ansprüche auf Zahlung in solche auf Feststellung

des Rechtes auf Befriedigung in einer bestimmten Rangordnung.
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